
Gemeinsam für Vöhringen
mit Herz und Verstand.

Mit uns können Sie rechnen.
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Wir lassen Sie nicht ins Blaue 
wählen.

Vor der Wahl stellen wir unser 
Programm für die kommenden 
Jahre den Vöhringer Bürgerin-
nen und Bürgern im Detail vor.

Nach der Wahl wollen wir mit 
Ihrer Stimme und ganzer Kraft 
an der Umsetzung unserer 
Ziele arbeiten.

Rechnen Sie mit uns.

Sie haben 24 Stimmen bei der Stadtratswahl und drei 
unterschiedliche Möglichkeiten diese zu vergeben.

Listenwahl: 
Sie setzen für eine Partei  
das Listenkreuz.

Alle Kandidat*innen dieser Partei 
bekommen von Ihnen die gleiche 
Anzahl Stimmen, in diesem Fall 
jede/r eine.
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Stimmen häufeln: 
Innerhalb einer Liste können Sie 
einzelnen Kandidat*innen bis zu 
drei Stimmen geben und diese 
dadurch stärken. Ihre restlichen 
Stimmen werden von oben gezählt 
auf die Liste verteilt, wenn Sie ein 
Listenkreuz gesetzt haben. Bei 
diesem Beispiel bleiben noch 17 
Stimmen, es bekommt jede/r von 
Platz 4 bis 20 eine Stimme. 
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Listen übergreifend 
wählen: 
Sie kreuzen einzelne Kandidat*in-
nen aus verschiedenen Listen an.

Setzen Sie ein Listenkreuz so 
werden Ihre restlichen Stimmen 
auf dieser Liste verteilt.

In diesem Beispiel bekommt die 
SPD noch 19 Stimmen über das 
Listenkreuz.

Wenn Sie Ihre persönlichen Interessen

in unserem Programm wiederfinden, 

stimmen Sie für eine starke SPD-Fraktion

im Vöhringer Stadtrat, damit wir diese

gemeinsam verwirklichen können.  
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Internet: www.spd-voehringen.de
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

der SPD-Liste zur Kreistagswahl 

Ludwig Daikeler

Platz

11

Brigitte Endriß

Platz

36

Denice Himmel

Platz

18

Wilfried Maier

Platz

57

Volker Barth

Platz

35

Annika Barth

Platz

58

zur freien Wahl von Kommunal-

politiker*innen Ihrer Wahl

Verbindlich bis Frühjahr 2026

Bei fahrlässigem Gebrauch kein  

Anspruch auf Entschädigung

Nicht übertragbar


